
Corporate Governance

Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Zum 30. September 2015 betrug das Grundkapital der Gesellschaft €2.258.542.962. Es ist  
eingeteilt in 1.129.271.481 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem 
rechnerischen Anteil von €2 am Grundkapital. Jede Aktie gewährt eine Stimme und den  
gleichen Anteil am Gewinn nach Maßgabe der von der Hauptversammlung beschlossenen 
Gewinnverwendung. 

Zum 30. September 2015 hielt die Gesellschaft von der oben genannten Gesamtzahl  
ausgegebener Aktien selbst 6 Millionen (Vorjahr: 6 Millionen) eigene Aktien. Am Tag der  
Hauptversammlung von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind weder stimm- noch 
gewinnberechtigt.

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen
Beschränkungen des Stimmrechts der Aktien können sich insbesondere aus den Vorschriften 
des Aktiengesetzes (AktG) ergeben. Beispielsweise unterliegen Aktionäre unter bestimmten 
Voraussetzungen nach § 136 AktG einem Stimmverbot. Weiter steht der Infineon Technologies 
AG gemäß § 71b AktG aus eigenen Aktien kein Stimmrecht zu. Auch können Verstöße gegen 
die Mitteilungspflichten im Sinne des § 21 Abs. 1 oder 1a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) 
dazu führen, dass nach Maßgabe des § 28 WpHG Rechte aus Aktien – darunter das Stimmrecht 
– zumindest zeitweise nicht bestehen. Vertragliche Beschränkungen, die Stimmrechte oder 
die Übertragung von Aktien betreffen, sind uns nicht bekannt.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Infineon Technologies AG nur als Aktionär, wer 
als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Infineon Technologies AG 
zur Eintragung im Aktienregister ihren Namen beziehungsweise ihre Firma, ihre Anschrift, 
gegebenenfalls ihren Sitz und ihr Geburtsdatum sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen 
Aktien mitzuteilen. Die Infineon Technologies AG ist nach § 67 Abs. 4 AktG berechtigt, von der 
im Aktienregister eingetragenen Person Auskunft darüber zu verlangen, inwieweit die Aktien, 
auf die sich die Eintragung im Aktienregister bezieht, tatsächlich der eingetragenen Person 
gehören, und, soweit dies nicht der Fall ist, die zur Führung des Aktienregisters notwendigen 
Informationen über denjenigen zu erhalten, für den die Aktien gehalten werden. Solange 
einem solchen Auskunftsverlangen nicht ordnungsgemäß nachgekommen wird, bestehen die 
Stimmrechte aus dem betreffenden Aktienbestand nach § 67 Abs. 2 AktG nicht.

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten
Nach § 21 Abs. 1 WpHG hat jeder Aktionär, der die Schwellen von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 
oder 75 Prozent der Stimmrechte einer börsennotierten Gesellschaft erreicht, überschreitet 
oder unterschreitet, dies der Gesellschaft und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht unverzüglich mitzuteilen. Uns sind hiernach zum 30. September 2015 keine direkten 
oder indirekten Beteiligungen am Kapital bekannt, die 10 Prozent der Stimmrechte erreichen 
oder überschreiten. Die uns gemeldeten und zum 30. September 2015 bestehenden Beteili-
gungen sind im Anhang des Jahresabschlusses der Infineon Technologies AG unter den  
Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG dargestellt.
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Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, wurden nicht ausgegeben.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind  
und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben
Arbeitnehmer, die am Kapital der Infineon Technologies AG beteiligt sind, üben ihre Kontroll-
rechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und  
der Satzung aus.

Bestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
Der Vorstand der Infineon Technologies AG besteht nach § 5 Abs. 1 der Satzung aus mindestens 
zwei Personen. Derzeit besteht der Vorstand aus drei Mitgliedern. Die Bestimmung der genauen 
Zahl sowie die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder erfolgen gemäß § 5 Abs. 1 
der Satzung und § 84 Abs. 1 AktG durch den Aufsichtsrat. Da die Infineon Technologies AG 
unter das Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) fällt, ist für die Bestellung beziehungsweise 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Mit-
glieder des Aufsichtsrats erforderlich (§ 31 Abs. 2 MitbestG). Kommt eine solche Mehrheit in 
der ersten Abstimmung nicht zustande, kann die Bestellung auf Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses in einer zweiten Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
des Aufsichtsrats erfolgen (§ 31 Abs. 3 MitbestG). Wird auch hierbei die erforderliche Mehrheit 
nicht erreicht, erfolgt eine dritte Abstimmung, in der dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
jedoch zwei Stimmen zustehen (§ 31 Abs. 4 MitbestG). Fehlt ein erforderliches Vorstands-
mitglied, so hat gemäß § 85 Abs. 1 AktG in dringenden Fällen das Amtsgericht (München) auf 
Antrag eines Beteiligten ein Vorstandsmitglied zu bestellen.

Vorstandsmitglieder dürfen gemäß § 84 Abs. 1 Satz 1 AktG für höchstens fünf Jahre bestellt 
werden. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens 
fünf Jahre, ist zulässig (§ 84 Abs. 1 Satz 2 AktG). Der Aufsichtsrat kann gemäß § 5 Abs. 1 der 
Satzung und § 84 Abs. 2 AktG einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden 
Vorsitzenden ernennen. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die 
Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt  
(§ 84 Abs. 3 AktG).

Bestimmungen über die Änderung der Satzung
Für Änderungen der Satzung ist gemäß § 179 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung zuständig. 
Der Aufsichtsrat ist jedoch gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung ermächtigt, Satzungsänderungen  
zu beschließen, die nur die Fassung betreffen, wie zum Beispiel Änderungen der Grundkapital-
ziffer infolge einer Kapitalerhöhung aus bedingtem oder genehmigtem Kapital oder einer 
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien. Soweit die Satzung keine andere Mehr-
heit vorsieht, bedürfen Beschlüsse der Hauptversammlung über Änderungen der Satzung 
gemäß § 179 Abs. 2 AktG einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals. Die Satzung der Infineon Technologies AG sieht in § 17 
Abs. 1 vor, dass Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit und, soweit eine Kapital-
mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst werden können, sofern nicht 
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder anderen Satzungsbestimmungen eine  
größere Mehrheit erforderlich ist.

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe
Die Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe von Aktien ergeben sich aus § 4 der Satzung der 
Gesellschaft in Verbindung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Nähere Angaben zu den 
bestehenden genehmigten und bedingten Kapitalia der Gesellschaft finden sich im Konzern-
anhang unter Nr. 24.

S   Siehe Seite 245 f.
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Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen
Die Hauptversammlung vom 13. Februar 2014 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 12. Februar 
2019 einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelanleihen (gemeinsam „Anleihen“) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu €2.000.000.000 zu begeben und für solche von nachgeordneten 
Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Anleihen die Garantie zu übernehmen und 
den Inhabern von Anleihen Options- oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 130.000.000 
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von bis zu €260.000.000 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Anleihen 
zu gewähren. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf die Anleihen auszuschließen, 

›  sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittel-
ten theoretischen Marktwert der Anleihen nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch 
nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei begründeten Options- und/oder Wandlungs-
rechte auszugebenden Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung;

›  um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht 
der Aktionäre auf die Anleihen auszunehmen oder, soweit es erforderlich ist, um Inhabern 
von Options- oder Wandlungsrechten aus Anleihen, die von der Gesellschaft oder ihren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Rechte beziehungsweise 
nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustände.

Der Options- oder Wandlungspreis muss – auch bei Anwendung der Regelungen zum Ver-
wässerungsschutz – mindestens 90 Prozent des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien 
der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) betragen; weitere Einzelheiten dazu – auch zu den Voraus-
setzungen, unter denen der Options- beziehungsweise Wandlungspreis ermäßigt werden 
kann – sind der Ermächtigung zu entnehmen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, unter Beachtung der Vorgaben des Hauptversammlungs-
beschlusses, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Anleihen und deren 
Bedingungen festzulegen.

Erwerb eigener Aktien
Die Infineon Technologies AG wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Februar 
2013 bis zum 27. Februar 2018 ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Grenzen eigene Aktien 
bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Betrag 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in 
eigenen Aktien genutzt werden. Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands 
über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bezie-
hungsweise einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder über ein 
Kreditinstitut beziehungsweise ein anderes die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
erfüllendes Unternehmen. Zu den einzelnen Erwerbsarten enthält die Ermächtigung differen-
zierende Anforderungen, vor allem hinsichtlich des zulässigen Kaufpreises. 

Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben 
wurden oder werden, dürfen außer durch Veräußerung über die Börse oder über ein Veräuße-
rungsangebot an alle Aktionäre zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden. 
Insbesondere können sie eingezogen oder Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmens-
beteiligungen angeboten werden, unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte auch anders als über die Börse oder durch ein Ange-
bot an alle Aktionäre veräußert werden, zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft  
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aus Options- und Wandelanleihen sowie Aktienoptionsplänen genutzt oder Organmitgliedern 
und Arbeitnehmern im Konzern zum Erwerb angeboten beziehungsweise als Vergütungs-
bestandteil zugewendet und schließlich zur Rückführung von Wertpapierdarlehen verwendet 
werden. In den genannten Fällen, mit Ausnahme der Einziehung, ist das Bezugsrecht der  
Aktionäre ausgeschlossen. Darüber hinaus ist im Fall der Veräußerung der Aktien über ein  
Veräußerungsangebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
ausgeschlossen.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Februar 2013 darf der Erwerb von Aktien 
der Infineon Technologies AG auch durch den Einsatz von Eigenkapitalderivaten durchgeführt 
werden. Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind dabei auf Aktien im Umfang von  
insgesamt höchstens 5 Prozent des Grundkapitals beschränkt, und zwar bezogen sowohl auf 
den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch ihrer Ausübung durch den 
Einsatz des Derivats. Die in Ausübung dieser Ermächtigung erworbenen Aktien sind darüber 
hinaus auf die Erwerbsgrenze für die gemäß der oben beschriebenen Ermächtigung zum 
unmittelbaren Erwerb eigener Aktien erworbenen Aktien anzurechnen. Die Ermächtigung ent-
hält weitere Beschränkungen für den Einsatz von Derivaten, unter anderem zur Durchführung, 
zur Laufzeit, zur Bedienung der Derivate und zum Erwerbspreis.

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der in der Ermächtigung 
aufgeführten Vorgaben erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit  
der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Derivatgeschäften besteht auch 
insoweit nicht, als beim Abschluss von Derivatgeschäften ein bevorrechtigtes Angebot für den 
Abschluss von Derivatgeschäften bezogen auf geringe Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird.

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Infineon-Aktien nur, soweit die Gesellschaft 
ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein  
etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.

Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten 
die Regelungen zum unmittelbaren Erwerb eigener Aktien entsprechend. 

Im November 2013 hatte die Gesellschaft ein neues Programm zur Kapitalrückgewähr 
beschlossen, das zum 30. September 2015 ausgelaufen ist. Einzelheiten des Programms sind 
im Konzernanhang unter Nr. 24 dargestellt und wurden von der Gesellschaft außerdem  
regelmäßig im Internet veröffentlicht. 

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels  
infolge eines Übernahmeangebots
Der Kreditvertrag zur Finanzierung der Akquisition von International Rectifier sowie die von 
Infineon emittierten Eurobonds (Details sind im Konzernanhang unter Nr. 22 dargestellt) 
sehen im Fall eines definierten Kontrollwechsels Klauseln vor, die für den Gläubiger das Recht 
zur Kündigung und vorzeitigen Fälligstellung enthalten; diese Klauseln entsprechen der 
marktüblichen Praxis.

Darüber hinaus enthalten einige Patentlizenzaustauschverträge, Entwicklungskooperationen, 
Förderverträge beziehungsweise -bescheide, Lieferverträge, Joint-Venture-Vereinbarungen 
und Lizenzverträge marktübliche „Change of Control“-Klauseln, die dem Vertragspartner bei 
einer Änderung der Kontrolle über die Infineon Technologies AG das Recht zur Kündigung 
oder andere für die Gesellschaft unter Umständen nachteilige Sonderrechte einräumen oder 
die Fortsetzung des Vertrags von der Zustimmung des Vertragspartners abhängig machen. 

S   Siehe Seite 247
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Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots
Sofern ein Vorstandsmitglied im Rahmen eines Kontrollwechsels ausscheidet, hat es derzeit 
Anspruch auf Fortzahlung des Jahreseinkommens bis zum Ende der vertraglich vereinbarten 
Laufzeit, im Fall einer Amtsniederlegung/Kündigung durch das betreffende Vorstandsmitglied 
aufgrund des ihm eingeräumten Sonderkündigungsrechts maximal jedoch für 36 Monate, im 
Fall einer Abberufung/Kündigung durch die Infineon Technologies AG für mindestens 24 und 
maximal 36 Monate. Nähere Einzelheiten hierzu finden sich im Vergütungsbericht. 

Die mit den Mitgliedern des Vorstands vereinbarten „Change of Control“-Klauseln entsprechen 
der Empfehlung in Nummer 4.2.3 Abs. 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Sie  
sollen dazu dienen, die Vorstandsmitglieder im Fall eines Kontrollwechsels abzusichern und 
auf diese Weise in einer Übernahmesituation ihre Unabhängigkeit zu erhalten. 

Vergleichbare Regelungen für Arbeitnehmer existieren nur in wenigen Einzelfällen.

Corporate Governance Bericht

Praxis der Unternehmensführung
Corporate Governance – Standards guter und  
verantwortungsbewusster Unternehmensführung
Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG verstehen unter Corporate Governance 
ein umfassendes Konzept für eine verantwortungsvolle, transparente und wertorientierte 
Unternehmensführung. Gute Corporate Governance dient der nachhaltigen Steigerung des 
Unternehmenswerts und fördert das Vertrauen der nationalen und internationalen Anleger, 
der Finanzmärkte, der Geschäftspartner und Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in unser 
Unternehmen. Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte sorgen dafür, dass die Corporate 
Governance in allen Bereichen des Unternehmens aktiv gelebt und ständig weiterentwickelt 
wird. Neben dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) umfasst Corporate Gover-
nance bei Infineon auch die Standards des internen Kontrollsystems, Compliance – dabei ins-
besondere die Leitlinien für das unternehmerische Verhalten („Business Conduct Guidelines“) 
– sowie die Regelungen zu den Organisations- und Aufsichtspflichten im Unternehmen. Die 
Business Conduct Guidelines und die Regelungen zu den Organisations- und Aufsichtspflichten 
können im Infineon-Intranet von allen Mitarbeitern eingesehen und heruntergeladen werden.

Business Conduct Guidelines 
Wir führen unser Geschäft verantwortungsvoll in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und behördlichen Regelungen – und wir haben verschiedene Richtlinien aufgestellt, 
die dazu beitragen, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Die Business Conduct Guidelines  
der Infineon Technologies AG als wichtigster Bestandteil unserer Corporate Governance sind 
im Internet veröffentlicht und für den Vorstand und alle Mitarbeiter weltweit verbindlich. Die 
Business Conduct Guidelines werden regel mäßig überprüft und weiterentwickelt. Sie enthalten 
insbesondere Regelungen zum gesetzeskonformen Verhalten, zum Umgang mit Geschäfts-
partnern und Dritten, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Umgang mit Firmen-
einrichtungen, Daten und Informationen sowie zu den Themen Umweltschutz, Gesundheit 
und Sicherheit. Daneben enthalten sie aber auch Regeln zum Umgang mit Beschwerden und 
mit Hinweisen auf Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines und andere für Infineon 
verbindliche Vorschriften.

Corporate Compliance Officer und Compliance-Panel
Infineon unterhält ein eigenständiges Compliance Office. Damit bekräftigt Infineon sein klares 
Bekenntnis zu uneingeschränkter Rechtstreue und der Einhaltung ethischer Standards, welche 
die legitimen Interessen von Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Aktionären schützen,  
die Reputation Infineons bewahren und dennoch die Bedürfnisse des Unternehmens berück-
sichtigen. Neben den klassischen Compliance-Zielen wie Risikominimierung und Effizienz- 
und Effektivitätssteigerung dient die Sicherstellung der Compliance dazu, das Ansehen von 
Infineon als verlässlichem und fairem Geschäftspartner nachhaltig zu festigen und damit zum 
Gesamterfolg des Unternehmens beizutragen.
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